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Friedhofssatzung 

Friedhofsordnung und 
Bestattungsgebührensatzung 

Beschluss der Satzung durch den Gemeinderat am 25.07.2023. Veröffentlicht 
im Amtsblatt Nummer 31/32 am 03.08.2023, wirksam 04.08.2023. 
Vorlage bei der Rechtsaufsicht am 06.12.2023 



Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des 
Bestattungsgesetzes in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden- 
Württemberg sowie den §§ 2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden- 
Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Zaisenhausen am 25.07.2023 die 
nachstehende Friedhofssatzung beschlossen: 

I. Allgemeine Vorschriften
§ 1 Widmung

(1) Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde. Er steht allen Einwohnern 
unabhängig von ihrer Religion und Weltanschauung zur Verfügung. Er dient der 
Bestattung verstorbener Gemeindeeinwohner und der in der Gemeinde verstorbenen 
oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz 
Verstorbener sowie für Verstorbene, für die ein Wahlgrab nach § 13 zur Verfügung 
steht. In besonderen Fällen kann die Gemeinde eine Bestattung anderer Verstorbener 
zulassen. Der Friedhof dient auch der Bestattung von Totgeburten, Fehlgeburten und 
Ungeborenen, falls ein Elternteil Einwohner der Gemeinde ist. 

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften über die Bestattung auch 
für die Beisetzung von Aschen. 

II. Ordnungsvorschriften
§ 2 Öffnungszeiten

(1) Der Friedhof darf nur während der bekanntgegebenen Öffnungszeiten betreten werden. 

(2) Die Gemeinde kann das Betreten des Friedhofs oder einzelner Friedhofsteile aus 
besonderem Anlass vorübergehend untersagen. 

§ 3 Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die 
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 

(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 

Nr. 1 die Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen Kinderwagen und 
Rollstühle sowie Fahrzeugen der Gemeinde und der für den Friedhof zugelassenen 
Gewerbetreibenden, 

Nr. 2 während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten auszuführen, 

Nr. 3 den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu 
beschädigen sowie Rasenflächen und Grabstätten unberechtigterweise zu betreten, 

Nr. 4 Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde, 

Nr. 5 Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 

Nr. 6 Waren und gewerbliche Dienste anzubieten, 

Nr. 7 Druckschriften zu verteilen. 

Ausnahmen können zugelassen werden, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf 
ihm zu vereinbaren sind. 
(3) Totengedenkfeiern auf dem Friedhof bedürfen der Zustimmung der Gemeinde. 

Sie sind spätestens vier Tage vorher anzumelden. 
§ 4 Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für die 
Tätigkeit auf dem Friedhof der vorherigen Zulassung durch die Gemeinde. Sie kann den 




























